
B) Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von  Gründen in Textform 

(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 

Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen  Versicherungsbedingungen, die weiteren 

 Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des  Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den  

§§ 1 bis 4 der Verordnung über  Informationspflichten bei Versicherungsverträgen und diese 

 Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die Continentale Sachversicherung AG,  

Direktion: Ruhrallee 92 in 44139 Dortmund.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf 

die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass 

der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die 

Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt,  dürfen wir in diesem Fall einbehalten. 

Die Berechnung des entsprechenden Betrags erfolgt anhand folgender Formel:

Anzahl der Tage, an denen  

Versicherungsschutz  

bestanden hat

X

1/360 des Beitrags der jährlichen Zahlung 

(bei halb-, vierteljährlicher und monatlicher Zahlung  

entsprechend 1/180, 1/90 bzw. 1/30 des Zahlbeitrags)

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 

des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 

 wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 

 Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von  weniger als 

 einem Monat und bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung.  Widerrufen Sie wirksam 

 einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 

auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

A)  Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen  
Anzeigepflicht

Die nachfolgenden Erläuterungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht gelten sowohl für den 

 Antragsteller als auch ggf. für die mit zu versichernden Personen. Die Anzeigepflicht ist vom 

 Antragsteller � sowohl für sich als auch für die zu versichernde Person � zu beachten und zu 

 erfüllen. Die dann folgenden  Hinweise und Informationen über die Rechtsfolgen einer Anzeige-

pflichtverletzung  gelten auch bei einer Pflichtverletzung für eine zu versichernde Person jeweils 

bezogen auf deren Versicherungsverhältnis. 

Damit wir den Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass die 

in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Es sind auch 

solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Angaben, die Sie 

nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar 

gegenüber dem jeweiligen Versicherer schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder 

 unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der 

 Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahr-

erheblichen Umstände, nach denen wir in Textform fragen, wahrheitsgemäß und vollständig 

 anzuzeigen. Wenn nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 

 gefahrerheblichen Umständen gefragt wird, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 

nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahr-

lässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch 

bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätten. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach 

Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 

 nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

� weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

� noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war.

Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem 

Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam werden der Rücktritts-

erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich 

einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, kann der Vertrag unter  Einhaltung einer Frist von 

einem Monat von uns gekündigt werden. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätten. 

3. Vertragsanpassung und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

 angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 

die anderen Bedingungen auf Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahr-

lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil, können also für 

 bereits eingetretene Versicherungsfälle zum Wegfall des Versicherungsschutzes führen.  

Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die  anderen Bedingungen ab der  

laufenden  Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die 

 Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag  innerhalb 

 eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsanpassung fristlos kündigen.  

Auf  dieses Recht werden wir Sie in einer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung der Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsanpassung nur inner-

halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 

der Verletzung der Anzeigepflicht, die das geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis  erlangt 

haben. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir die 

 Erklärung stützen. Zur Begründung können nachträglich weitere Umstände angegeben werden, 

wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-

gung oder zur Vertragsanpassung können wir uns nicht berufen, wenn der nicht angezeigte 

Gefahr umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bekannt war.

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsanpassung erlöschen mit Ablauf von 

fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 

eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 

verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich 

der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsanpassung und der Ausschlussfrist 

für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre Kennt-

nis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht  vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 

Vorsatz oder grobe Fahr lässigkeit zur Last fällt.

Sie finden die Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die  

Continentale Sachversicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 

Rechte in Ihrer Vertragsinformation und, wie auch weitere Informationen zum Datenschutz, unter  

www.continentale.de/datenschutz. 

C) Datenschutzhinweise

B) Widerrufsbelehrung

C) Datenschutzhinweise

A)  Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht


